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Korrektur zum Amtsblatt Nr. 1/2015 für die Stadt Wildau/
S. 3 Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 

24.02.2015 / Öffentlicher Teil
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Bei der Aufzählung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 24.02.2015 / Öffentlicher Teil 
hat die Beschlussvorlage S 03/75/14 Beitragssatzung  des MAWV gefehlt.

S 03/75/14 Beitragssatzung des MAWV
Auf die Beanstandung des Bürgermeisters hin wurde dieser Beschluss von den Stadtverordneten 
aufgehoben.


